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Jahresbericht 2009 

Liebe Mitglieder 

Am 28. April 2009 trafen sich im Hotel Kreuz in Bern über 60 Personen zur 
Gründung der Vereinigung gegen mediale Gewalt. Vertreten waren auch Mit-
glieder von fast allen politischen Parteien. Die Diskussion zeigte rasch, dass es 
gelungen war, Menschen mit unterschiedlichen Werthaltungen und verschie-
denen politischen Ansichten zusammenzubringen. Das gemeinsame Ziel: der 
Gewaltverherrlichung in den Medien Grenzen setzen.  

Schwere Gewalttaten - der Konsum von Killergames prägt die Debatte 

Im Frühjahr 2009 bewegten mehrere schwere Gewalttaten die Öffentlichkeit. 
Das Vorgehen der Täter entsprach wiederholt Handlungsmustern grausamer 
Gewaltanwendung, welche sich die jungen Männer über längere Zeit mit Com-
puterspielen und Horrorfilmen eingeprägt hatten. Auch wenn sich aus wissen-
schaftlicher Sicht im Einzelfall nie nachweisen lässt, welche Einflüsse das Han-
deln der Gewalttäter mitbestimmen, wachsen in der breiten Bevölkerung die 
Bedenken gegen die grenzenlose Gewaltverherrlichung. 
Der Schulamoklauf von Winnenden (D) und die Vorgeschichte des 17-jährigen 
Täters verstärkte die Diskussion auch in der Schweiz. So nahm der Vater eines 
der Opfers an der Sendung „Club“ des Schweizer Fernsehens teil und forderte 
klare Grenzen in Bezug auf die Gewalt in Computerspielen. 
Zwei von Mordtaten Direktbetroffene setzten sich mit Roland Näf in Verbin-
dung, nachdem sie in den Medien vom Engagement gegen die mediale Gewalt 
erfahren hatten. Es waren dies der Vater eines Opfers im Fall Ried-Muotathal 
(Doppelmord) sowie die Mutter des Täters im Falle des Auftragsmordes von 
Bern-Liebefeld. Beide berichteten von ihren Erfahrungen in Bezug auf den in-
tensiven Konsum von gewaltverherrlichenden Medien durch die Täter. Sie be-
klagten die mangelnde Bereitschaft der Gesellschaft Grenzen zu setzen. Unab-
hängig voneinander erzählten sie, wie die Väter der Täter selber Gefallen am 
„Hobby“ ihrer Söhne gefunden oder dies sogar gefördert hatten. 
Im Gerichtsverfahren gegen den zweifachen jugendlichen Mörder von Ried-
Muotathal (zur Tatzeit 15-jährig) wurde auch beispielhaft gezeigt, dass grausa-
me Gewalt in Medien oft mit Sexualität verbunden wird. Ein wegen Beihilfe 
zum Mord angeklagter Jugendlicher wurde auch aufgrund des 
"Pornografieartikels" verurteilt, und zwar wegen Darstellungen grausamer se-
xueller Gewalt. 
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Verstärkende Wirkung des Medienkonsums 

Im letzten Jahr wurden weitere Langzeitstudien zur Wirkung der medialen Ge-
walt veröffentlicht, welche einen signifikanten Zusammenhang zwischen häufi-
gem Konsum von Gewaltdarstellungen und aggressivem Verhalten bezie-
hungsweise mangelndem Mitgefühl aufzeigen. Vor dem Hintergrund verschie-
dener politischer Vorstösse in den eidgenössischen Räten liess der Bundesrat 
einen Bericht ausarbeiten, in welchem von einer verstärkenden Wirkung des 
Medienkonsums ausgegangen wird, und zwar je jünger die Konsumenten, des-
to stärker der Effekt. Weitgehend Einigkeit besteht darin, dass der Konsum me-
dialer Gewalt im Zusammenspiel mit weiteren Risikofaktoren  problematisch ist 
(Erfahrungen realer Gewalt, Rachegefühle, Erniedrigung, mangelnde soziale 
Anerkennung in der Familie und im Bekanntenkreis). 

Darstellungen grausamer Gewalt werden realistischer, Schweiz schaut zu 

 Killergames wie „GTA IV“ und „Call of Duty 2“ setzten im vergangenen Jahr 
neue Massstäbe in Bezug auf die Gewaltverherrlichung und wurden auch in der 
Schweiz zum Verkaufsschlager. Sie bringen dem Handel Gewinne in bisher un-
gekannter Höhe. Als "Killergames" bezeichnet die Vereinigung gegen mediale 
Gewalt Computerspiele, in denen grausame Gewalt wie Erstechen, Erschiessen 
und Erschlagen mit Punkten belohnt wird. Es erfolgt eine Identifikation des 
Spielers mit kaltblütigen, zynischen Mördern. Im Gegensatz zu anderen Län-
dern wie Deutschland gibt es bei uns keine gesetzlichen Einschränkungen beim 
Verkauf. Ein typisches Beispiel ist „Manhunt 2“. In den meisten Ländern ist des-
sen Verkauf und Weitergabe verboten, nicht so in der Schweiz. Die Zürcher 
Staatsanwaltschaft ging auf eine Klage aus unseren Reihen nicht ein, mit der 
Begründung, der sogenannte „Brutalo-Artikel“, Art. 135 StGB, sei nicht auf 
Computerspiele anwendbar. Nach der Einreichung der Klage war „Manhunt 2“ 
vorübergehend aus dem Angebot von Online-Shops verschwunden, tauchte 
aber nach deren Abweisung sofort wieder auf. Mangels Geld und wegen dem 
hohen finanziellen Risiko konnte die VGMG nicht gegen den Entscheid der Zür-
cher Staatsanwaltschaft rekurrieren. 

VGMG ς kleiner Verein mit grosser Wirkung 

Aufgrund der zunehmenden Sensibilisierung in der Bevölkerung erzielte unsere 
Vereinigung rasch grosse politische Erfolge. In zahlreichen Kantonsparlamenten 
wurden Vorstösse überwiesen, welche von den Regierungen konkrete Mass-
nahmen auf kantonaler Ebene forderten oder die Kantonsregierungen ver-
pflichteten, auf eidgenössischer Ebene eine Standesinitiative einzureichen. Die 
Forderungen betrafen folgende Bereiche: Aufklärung und Sensibilisierung, me-
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diale Gewalt in Gefängnissen und Heimen, Förderung der Medienkompetenz in 
der Schule sowie Beschränkung des Handels mit Killergames. 

Verbotsdiskussion trägt viel zur Sensibilisierung bei 

Der bisher wohl grösste Erfolg unseres jungen Vereins war die Annahme der 
Motion unseres Vorstandsmitglieds Evi Allemann in National- und Ständerat, 
gegen den Willen des zögerlichen Bundesrats. Evi Allemann hatte Einschrän-
kungen im Handel mit Killergames gefordert. Die Überweisung des Vorstosses 
brachte uns unseren Zielen ein grosses Stück näher. Einerseits ist der Bundesrat 
nun verpflichtet, den eidgenössischen Räten einen entsprechenden Gesetzes-
vorschlag zu unterbreiten. Anderseits hat die Annahme der Motion gesell-
schaftlich viel bewirkt: Durch die Diskussion in den Medien wurden zahlreiche 
Eltern für die Problematik sensibilisiert und beschlossen den Computerspielen 
ihrer Kinder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders wirkungsvoll war 
die Wiedergabe von Ausschnitten aus Killergames am Fernsehen, zum Beispiel 
in den Sendungen 10 vor 10, "Club" und "Rundschau". Viele Menschen, bisher 
ohne Kontakt mit solchen Computerspielen, wurde bewusst, was in zahlreichen 
Kinderzimmern bei geschlossener Türe abgeht.  Dank den klaren Entscheiden 
der Parlamente kündet nun auch die Unterhaltungsindustrie an, den Jugend-
schutz verbessern zu wollen. Wir hoffen, dass es nicht bei einem Lippenbe-
kenntnis bleibt. 

Altersbeschränkungen sind weitgehend wirkungslos 

Zum erhöhten Druck auf den Handel trug auch eine Sendung des "Kassensturz" 
bei. Es wurde gezeigt, dass es für Jugendliche kein Problem ist, Killergames zu 
kaufen, trotz der PEGI-Altersetiketten (PEGI ist eine Vereinbarung des Game-
Handels mit eigenen Alterseinstufungen). Studien über die Nutzung von Com-
puterspielen weisen zudem nach, dass Altersbeschränkungen für viele Buben 
geradezu eine Herausforderung zum Erwerb und zum Spielen von Killergames 
darstellen. Mädchen interessieren sich laut solchen Nutzungsstudien kaum für 
die mediale Gewalt. Wirkungslos ist der vom Handel propagierte Jugendschutz 
auch, weil nach wie vor keine strafrechtliche Möglichkeit besteht, wenn ein Ge-
schäft Killergames oder Horrorfilme an Kinder und Jugendliche abgibt. Bei den 
Altersbeschränkungen handelt es sich lediglich um eine Vereinbarung des Han-
dels, faktisch ohne Sanktionsmöglichkeiten. Entsprechend hat die Vereinigung 
gegen mediale Gewalt einen strafrechtlich relevanten Jugendschutz gefordert. 
Die entsprechende Standesinitiative wurde im Kanton Bern überwiesen und 
liegt inzwischen dem Bundesrat zur Beantwortung vor. 
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VGMG als gefragter Partner der Medien 

Vor dem Hintergrund der intensiven Diskussion über Wirkung und Grenzen 
medialer Gewalt wurde die Vereinigung gegen mediale Gewalt zur gefragten 
Partnerin der Medien. Die Vereinigung entwickelte sich zur Kontrahentin der 
Unterhaltungsindustrie und der Gamer-Organisationen. Mitglieder des Vor-
stands nahmen an Podien und Streitgesprächen teil und standen in zahlreichen 
Interviews Red und Antwort. Die ständige Medienpräsenz wurde zur grossen 
Belastung und zeigen den Bedarf einer Professionalisierung auf. Dafür fehlt im 
Moment leider das Geld, beziehungsweise es fehlen genügend zahlende Mit-
glieder.  

Computerhandel in den Fussstapfen der Tabakindustrie 

Unter Nachahmung der Verharmlosungspolitik der Tabakindustrie stritt der 
Computerhandel auch im vergangenen Jahr Forschungsergebnisse ab und ver-
suchte mit vagen Aussagen wie "Informieren statt Verbieten" konkrete Mass-
nahmen zu hintertreiben. Unerfreulich für unsere Ziele war, dass sich eine dem 
Kindswohl verpflichtete Organisation wie Pro Juventute aus falsch verstande-
nem Liberalismus von der Unterhaltungsindustrie missbrauchen liess. Mit va-
gen Aussagen wie "informieren statt verbieten" stiess Pro Juventute viele 
Spenderinnen und Spender vor den Kopf. 
Wie das die Tabakindustrie früher machte, zögern grosse Computerspielprodu-
zenten nicht, mit viel Geld Einfluss auf die Wissenschaft und die Medien zu 
nehmen. Musterbeispiel ist eine der weltgrössten Herstellerin von Computer-
spielen, Electronic Arts . Sie finanziert ein Institut der Fachhochschule Köln, das 
sich mit der Wirkung und Nutzung von Computerspielen befasst und "er-
wünschte" Resultate produziert. 

Medien lassen sich instrumentalisieren 

In der Auseinandersetzung um die Grenzen der medialen Gewalt geht es um 
sehr viel Geld. Die Bestrebungen der Vereinigung gegen mediale Gewalt wer-
den aus der Sicht des Handels als geschäftsschädigend wahrgenommen. Jour-
nalistinnen und Journalisten des Spezialgebiets "neue Medien" haben oft ein 
unkritisches Verhältnis gegenüber der Gewalt in Medien und hängen in ihrer 
Arbeit direkt vom Marketingerfolg der Games ab. Unrühmliches Beispiel ist der 
IT-Fachmann Guido Berger. Er scheut sich nicht davor,  jede Woche im staatlich 
finanzierten Programm von DRS3 auch Killergames anzupreisen, wie zum Bei-
spiel  "God of War ". Original-Zitat von Berger: "Göttliches Gemetzel". Und er 
meint das offenbar durchaus positiv. 
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Verleumdungskampagne gegen die VGMG  

Vor diesem Hintergrund überraschen die Angriffe der Game-und Computerin-
dustrie gegen die Vereinigung gegen mediale Gewalt nicht. Der deutsche Jour-
nalist Bastian Birke, ein vehementer Verteidiger der Gewaltdarstellungen, star-
tete im Online-Magazin "Telepolis" des deutschen Computerverlags "Heise" 
eine Verleumdungskampagne, indem er unseren Verein in die Nähe von 
rechtsextremen Sekten zu rücken versuchte. Seine Argumentation gründete in 
der Tatsache, dass ein Artikel der VGMG auch in der Zeitschrift "Zeit+Fragen" 
publiziert worden war. Diese Zeitschrift stand vor 2002 der damaligen Organi-
sation "VPM" nahe. Der Vorwurf wirkte eher belustigend, als sich herausstellte, 
dass in "Zeit+Fragen" ebenfalls zahlreiche Ständerate, ein Ex-Bundesrat und 
viele weitere hochangesehene Persönlichkeiten Artikel publiziert hatten. Im 
Weiteren beriefen sich der Heise-Verlag und in seinem Schlepptau auch der 
Tagesanzeiger und der "Bund" auf den Umstand, dass 10 Personen, die bei uns 
in der Liste der Gründungsmitglieder aufgeführt wurden, ehemals dem VPM 
nahe gestanden seien. Um unsere Arbeit effizient weiterführen zu können, 
statt uns mit den Anfeindungen seitens der Computerindustrie befassen zu 
müssen, baten wir die 10 Personen aus der Vereinigung auszutreten. Dieser 
Bitte sind sie zu unserer Erleichterung auch nachgekommen, um unsere Arbeit 
nicht zu behindern.  

Die Arbeit der Vereinigung gegen mediale Gewalt wird zunehmen 

Auf die im ersten Vereinsjahr erzielten Erfolge dürfen wir zwar stolz sein. Aber 
sie bedeuten nur einen ersten Schritt zu einer Gesellschaft, in der ein breites 
Bewusstsein über die gefährliche Wirkung medialer Gewalt die elterliche Erzie-
hung bestimmt, insbesondere auch in Familien mit bildungsfernem Hinter-
grund. Ihre Kinder leiden stark unter den Folgen des Gewaltkonsums am Bild-
schirm. Nachweislich sind Eltern mit schlechtem Zugang zu anspruchsvollen 
und kritischen Informationsangeboten oft unkritisch in Bezug auf den Medien-
konsum ihrer Kinder. Die Folgen verstärkter Aggression trägt die ganze Gesell-
schaft. Sie sollte deshalb aus Solidarität und gesamtgesellschaftlichem Interes-
se die Eltern unterstützen.  

Wie weiter - die Haltung der VGMG 

Der Vorstand empfiehlt, die zukünftige Arbeit der VGMG auf einem 4-
Säulenprinzip aufzubauen:  

1. Information bzw. Aufklärung 

2. Förderung der Medienkompetenz 
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3. rechtlich verbindlicher Jugendschutz  

4. Verbot des Handels mit besonders grausamen Gewaltdarstellungen  

Das sind die 4 Säulen von Massnahmen gegen die Gewaltverherrlichung. Nur 
den Handel mit Killergames zu verbieten bringt wenig, den Konsum zu bestra-
fen lehnen wir ab. Eine wichtige Rolle kommt aus unserer Sicht den Schulen zu. 
Nur sie haben die Möglichkeit, flächendeckend die Medienkompetenz unserer 
Kinder und Jugendlichen zu fördern. Doch dafür brauchen sie viel mehr Zeit 
und Ressourcen. Zudem muss die entsprechende Ausbildung der Lehrpersonen 
verbessert und das nötige Bewusstsein geschärft werden. Zurzeit hängt es 
meistens von den persönlichen Überzeugungen der Lehrpersonen ab, ob über-
haupt Unterrichtssequenzen im Themenbereich "Medienkompetenz" durchge-
führt werden.  

Die VGMG ist überzeugt, dass wir Medienkompetenz, Jugendschutz, Informati-
on und gesetzliche Grenzen des Verkaufs nicht gegeneinander ausspielen soll-
ten. Nur eine breite Palette von Massnahmen hilft weiter. 

Besonders wichtig wird es nun sein, dass unsere Forderungen bei der kom-
menden Gesetzesarbeit in den Verwaltungen und in den Parlamenten nicht 
verwässert werden. Das braucht viel Kraft und viel Unterstützung seitens der 
Bevölkerung. Deshalb werden wir uns dieses Jahr auch vermehrt anstrengen 
mehr Mitglieder für unsere Vereinigung zu gewinnen. Dafür sind wir auf Ihre 
Hilfe angewiesen. 
 
Mai 2010 
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 IIIHHHRRREEE   MMMIIITTTGGGLLLIIIEEEDDDSSSCCCHHHAAAFFFTTT   
SSSEEETTTZZZTTT   DDDEEERRR   GGGEEEWWWAAALLLTTT   GGGRRREEENNNZZZEEENNN   

 

Sind das auch Ihre Ziele? 
V Information und Sensibilisierung 
V wirksamer Jugendschutz 
V Förderung der Medienkompetenz 
V gesetzliche Grenzen für den Handel 

 
Dank Ihnen arbeitet die VGMG weiter.  


